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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

FinStrG §33 Abs1;

FinStrG §9;

UStG 1972 §17;

UStG 1972 §20 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 145;

Rechtssatz

Ein dem Abgabep;ichtigen bei der Abfassung der Umsatzsteuererklärung für ein bestimmtes Jahr unterlaufener

Rechtsirrtum über die anzuwendende Besteuerungsmethode (Besteuerung nach vereinnahmten oder vereinbarten

Entgelten) kann Vorsatz ausschließen.
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